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NeueWienerLandesgesetze.
In seiner heutigen Sitzung hat der städtischeFinanzausschuss

drei VorlagenüberWienerSteuergesetzebeschlossen .DieNovellezumGesetz
über die Nahrungs - oderGenussmittelabgabebeschränkt die Abgabeaufdie
Nachtlokale und ähnliche Betriebe .In der Novelle zumLustbarkeitsabgabege¬
setz wird es dem Magistrat ermöglicht ,für Veranstaltungen ohneEintritts¬
preis ,für die bisher ein Steuerpauschale zu enrichten war ,Steuerkarten ein¬
zuführen ,die vonden Besuchernunmittelbar zu bezahlensind .DerHöchstsatz
für diese Steuerkarten wird mit 10 Groschenfestgesetzt .Ueberdies wirdder
Magistratermächtigt,beiKonzertenimFreiendiemit23Prozentfestgesetzte
Lustbarkeitsabgabebis auf 10 Prozentzu ermässigen .DieVorlageüberdie
VerlängerungderWohnbausteuerbefreiungfür Neubautensieht eineVerlängerun
der geltenden Befreiung bis zum31 Dezember1934vor .

Imstädtischen Personalausschusssind heute zweiGesetzentwürfe
beschlossen worden .Der Gesetzentwurfüber die Aufnahmevon Lehrpersonenzur
aushilfsweisenVerwendungin öffentlichenVolksschulenin Wienermöglicht
die Heranbildungeines geeignetenNachwuchsesfür den öffentlichenSchul¬
dienst undwill Lehramtsanwärterndie notwendigeAusbildungunddie fürdie
AblegungderLehrbefähigungsprüfungvorgeschriebenePraxisvermitteln .Nach
demEntwurfkönnenLehrpersonen ,die die Erfordernissefür dieAnstellung
imöffentlichenSchuldiensterfüllen ,als HilfslehreroderHilfslehrerinnen
angestellt werden ,wobeidas Dienstverhältnismit zweiJahrenbefristet ist
undausnahmsweiseverlängertwerdenkann .Fürdie nachdiesemGesctzentwurf
anzustellendenHilfslehrerwirdeinemonatlicheEntschädigungvon120Schil¬
ling festgesetzt .Ausserdemhat derAusschusseineVorlageüberdieVerlän¬
gerung der Wirksamkeit des Lchrerabbaugesetzes für das Jahr 1930beschlos¬

sen .
DemWienerLandtagliegt auchderbereitsin dervorigenWoche

vomzuständigenAusschussbeschlosseneEntwurfeinerNovellezumWiener
Theatergesetzvor .Dieser Gesetzentwurfsetzt besonderePflichten beiin¬
strumental - musikalischenVeranstaltungen fest .Jeder Mitwirkende ansoichen
Veranstaltungen wird eine Berufsmusikerlegitimation besitzen müssen ,die die
Absohenten von Instrumentalklassen bestimmter Lehranstalten für Musikund
alle jene Musiker bekommen ,die vor einer KommissionvonSachverständigen
einePrüfungablegen .Fürdie ZeitdesUebergangeswerdenAusnahmsbestimmun¬
gengetroffen .DieGesetzesvorlagesicht auchvor ,dass Musiker ,die sichdurch
besonderekünstlerische Bedeutungauszeichnen ,die LegitimationohneNachweis
eines bestimmtenLehrgangesundohnePrüfungerhalten .UeberdiesgeltonAus¬
nahmenfür Soliiten ,Gastkapellen undVereinskapellen .

Alle diese GesctzesvorlagenwerdendenWienerLandtagindessennächsterSitzungbeschäftigen.
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